
Neues Pauschalreiserecht für Buchungen seit 01. Juli 2018
Für alle Neubuchungen seit 01. Juli 2018 gilt das neue Pauschal- 
reiserecht, das die Vorgaben der EU-Pauschalreiserichtlinie  
umsetzt. Das Ziel sind einheitliche und verstärkte Regeln für  
den Schutz der Reisenden, dabei insbesondere mehr Infor- 
mation und Rechtssicherheit sowie besserer Insolvenzschutz  
für die Reisekunden.

Allgemeine Informationen zur Pauschalreise
Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen 
handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie 
(EU) 2015/2302. Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch 
nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen 
FOX-TOURS Reisen GmbH trägt die volle Verantwortung für die 
einwandfreie Durchführung der gesamten Pauschalreise. Zudem 
verfügt das Unternehmen FOX-TOURS Reisen GmbH über die 
gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung 
Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise 
inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im  
Fall seiner Insolvenz.

Weitere Informationen zu Ihren Rechten erhalten Sie im  
Formblatt „Informationen zur Pauschalreise“. 

Formblatt „Informationen zur Pauschalreise“
Bei allen FOX-TOURS-Buchungen stellen wir Ihnen dieses  
Formblatt zur Verfügung. Darin informieren wir Sie über Ihre  
wichtigsten Rechte bei einer Pauschalreise. Zugleich über  
unsere gesetzlich vorgeschriebene Insolvenzversicherung.

Insolvenzversicherung und Sicherungsschein
Bei allen unseren Pauschalreisen (inkl. Nur-Hotel-Buchungen  
mit dem FOX-TOURS Plus-Paket) haben wir für Sie eine Insolvenz- 
versicherung mit dem Deutscher Reisepreis-Sicherungsschein 
VVaG (DRS) abgeschlossen. Sie erhalten unseren Sicherungs-
schein auf der Rückseite Ihrer Reisebestätigung/Rechnung 
abgedruckt. 

Einreiseerfordernisse
Wir als Veranstalter haben Sie über die allgemeinen Pass-  
und Visumserfordernisse des Bestimmungslandes einschließlich 
der Fristen für das Erlangen eines Visums und über gesund-
heitspolizeiliche Formalitäten vor Reiseanmeldung zu unter-
richten. Die entsprechenden Hinweise finden Sie in der Reise-
zusammenfassung. Die Angaben dort beziehen sich auf Bürger 
der Bundesrepublik Deutschland. Staatsangehörige anderer  
Länder wenden sich bitte an die zuständige Botschaft.

Hinweise zur Teilnehmerzahl
Bei ausgewählten Reisen behalten wir uns eine mögliche  
Absage bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl bis 
spätestens 30 Tage vor Reisebeginn vor. Informationen über 
die Mindestteilnehmerzahl einer Reise erhalten Sie in unseren 
Reise-Ausschreibungen sowie in der Reisezusammenfassung. 

FOX-TOURS Plus-Paket
Genießen Sie bei Nur-Hotel-Buchungen den Pauschalreise- 
Schutz und kommen sorglos und gut informiert an ihr Ziel. 

Die Service-Vorteile des FOX-TOURS Plus-Pakets im Überblick:
·  Kunden-Serviceseite: Link zum Download der Landkarten- 
App „CityMaps2Go“ und Informationen zu unseren  
Service-Rufnummern

·  CityMaps2Go: Landkarten-App mit Reiseführer-Funktion  
für Smartphone oder Tablet

·  Kunden-Hotline: Unsere Servicemitarbeiter stehen Ihnen  
täglich von 8-22 Uhr telefonisch zur Verfügung

·  24-Stunden Notfall-Hotline: Während der Reise ist unsere 
Notfall-Hotline bei unerwarteten Notsituationen erreichbar

Weitere Informationen zur Nutzung unserer neuen Service- 
Leistungen finden Sie unter www.foxtours.de/plus-paket.

Eignung für mobil eingeschränkte Personen
Unsere Reisen sind im Allgemeinen für Personen mit  
eingeschränkter Mobilität nicht geeignet. Gleichzeitig bieten 
wir Ihnen an, uns im Zweifel wegen individueller Bedürfnisse  
vor der Buchung zu kontaktieren.

Verzicht auf den Preisänderungsvorbehalt
In Ihrem Sinne verzichten wir auf die Umsetzung der neuen 
Möglichkeit, unter bestimmten Umständen den Reisepreis um 
bis zu 8% zu erhöhen. Der Vorteil für Sie: Sie können auf  
unseren bestätigten Reisepreis vertrauen.

Zahlungsmodalitäten
Mit Erhalt der schriftlichen Reisebestätigung/Rechnung und  
des Sicherungsscheins wird eine Anzahlung von 25% des  
Reisepreises fällig, mindestens 25 € pro Person. Versicherungs-
prämien sind sofort bei Buchung fällig. Die Restzahlung ist  
spätestens 30 Tage vor Reiseantritt ohne nochmalige  
Aufforderung zu leisten. 

Sie können zwischen folgenden Zahlungsarten wählen: 
·  Rechnung/Überweisung (bei Buchungen bis 30 Tage  
vor Reisebeginn)

·  Banklastschrift
·  Kreditkarte (American Express, Mastercard, Visacard)

Rücktritt vor Reisebeginn
Sie können jederzeit vor Reisebeginn gegen Zahlung einer  
Entschädigungspauschale von der Reise zurücktreten.  
Detaillierte Informationen zu den Rücktrittsbedingungen finden 
Sie in unseren Reisebedingungen (Ziffer 5. Rücktritt seitens  
des Reisenden).

Versicherungsinformationen
Für einen sorgenfreien Urlaub empfehlen wir Ihnen den zuver-
lässigen Reiseschutz der HanseMerkur Reiseversicherung AG. 
Hier insbesondere den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-
versicherung oder einer Versicherung zur Deckung der Kosten 
einer Unterstützung einschließlich einer Rückbeförderung bei 
Unfall, Krankheit oder Tod. Wenn Sie keine Reiseversicherung 
wünschen, tragen Sie im Schadensfall alle Kosten und Risiken 
selbst. 
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Wählen Sie auf Wunsch zwischen unseren Versicherungs- 
paketen. Mehr Informationen zum Reiseschutz erhalten  
Sie mit Zugang der Reisebestätigung/Rechnung bzw.  
online unter www.foxtours.de/service/reiseversicherung.

Bitte um Ihre Unterstützung
Bitte geben Sie bei Ihrer Buchung die Vor- und Zunamen  
aller Reiseteilnehmer laut Reisepass oder Personalausweis 
vollständig an. Nachträgliche Änderungen/Ergänzungen Ihrer 
Angaben sind aufwändig und deshalb kostenpflichtig.

Betreuung während Ihrer Reise
Sollte während Ihrer Reise nicht alles so sein, wie Sie es  
sich vorgestellt und wir es Ihnen zugesichert haben, oder Sie 
benötigen sonstwie Unterstützung (bspw. aufgrund gesundheit-
licher Probleme), wenden Sie sich bitte hierzu direkt vor Ort  
umgehend an unsere Reiseleitung bzw. Vertretung mit der Bitte 
um Unterstützung und Abhilfe. Mit den Reiseunterlagen erhalten 
Sie entsprechende Kontaktdaten. Können Sie wider Erwarten 
vor Ort niemand erreichen, ist unser Serviceteam täglich von 
8-22 Uhr unter Tel.: 02634 - 962 60 62 für Sie erreichbar.

Evtl. Reklamation nach Ende der Reise
Möchten Sie nach Ende Ihrer Reise eine Beschwerde  
oder Kritik an uns richten, schreiben Sie uns bitte an:  
foxtours@foxtours.de. Wir werden in Ihrem Sinne  
um eine zufriedenstellende Lösung bestrebt sein.

Datenschutz
Unsere aktuellen Datenschutzbestimmungen finden  
Sie unter www.foxtours.de/datenschutz.

Allgemeine Informationen



INFORMATIONEN ZUR PAUSCHALREISE

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/2302.

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen FOX-TOURS Reisen GmbH trägt die 
volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Pauschalreise.

Zudem verfügt das Unternehmen FOX-TOURS Reisen GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die Rückzahlung Ihrer 
Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung im Fall seiner Insolvenz.

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise  
nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs (Gültig für Buchungen ab 01.07.2018)

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302
•  Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisevertrags.

•    Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ordnungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen Reiseleistungen.

•  Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem Reiseveranstalter oder 
dem Reisebüro in Verbindung setzen können.

•  Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzlichen Kosten – auf eine 
andere Person übertragen.

•   Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich erhöhen und wenn dies im 
Vertrag ausdrücklich vorgesehen ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung  
8 % des Pauschalreisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf eine 
Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten sich verringern.

•  Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstattung aller Zahlungen, 
wenn einer der wesentlichen Bestandteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises erheblich geändert wird. Wenn der für die  
Pauschalreise verantwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch auf 
eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine Entschädigung.

•  Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr vom 
Vertrag zurücktreten, beispielsweise wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheitsprobleme bestehen, die die Pauschalreise 
voraussichtlich beeinträchtigen.

•  Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pauschalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertretbaren  
Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten.

•   Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Bestandteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß durchgeführt werden, so 
sind dem Reisenden angemessene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktritts-
gebühr vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutschland heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen nicht gemäß 
dem Vertrag erbracht werden und dies erhebliche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen Pauschalreiseleistungen hat und der 
Reiseveranstalter es versäumt, Abhilfe zu schaffen.

•   Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/oder Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder nicht ordnungsgemäß 
erbracht werden.

•  Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet.

•   Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters oder – in einigen Mitgliedstaaten – des Reisevermittlers werden Zahlungen zurückerstattet. 
Tritt die Insolvenz des Reiseveranstalters oder, sofern einschlägig, des Reisevermittlers nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die 
Beförderung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeförderung der Reisenden gewährleistet. FOX-TOURS Reisen GmbH hat eine 
Insolvenzabsicherung mit Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG abgeschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung oder 
gegebenenfalls die zuständige Behörde (Kontaktdaten: Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG Verwaltung:  
Rosenheimer Straße 116; 81669 München; Tel. +49 (0) 89 4166-1500, E-Mail DRS@erv.de und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht; Graurheindorfer Str. 108; 53117 Bonn; Tel. +49 (0) 228 4108-0, E-Mail Poststelle@bafin.de) kontaktieren, wenn ihnen Leistungen 
aufgrund der Insolvenz von FOX-TOURS Reisen GmbH verweigert werden.

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist:  
www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de

FOX-TOURS Reisen GmbH, Andréestraße 27, 56578 Rengsdorf
Stand: Juli 2018
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